
§ 6 Bewertung

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346), zuletzt geändert durch
WachsChG v. 27.3.2024 (BGBl. I 2024 Nr. 108; BStBl. I 2024, 666)

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die nach § 4 Absatz 1
oder nach § 5 als Betriebsvermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind

mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle
tretenden Wert, vermindert um die Absetzungen für Abnutzung, erhöhte
Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abzüge nach § 6b und ähnliche Abzü-
ge, anzusetzen. 2Ist der Teilwert auf Grund einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. 3Teilwert ist der
Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkauf-
preises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon aus-
zugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. 4Wirtschaftsgüter, die be-
reits am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, sind in den folgenden Wirtschafts-
jahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach,
dass ein niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt werden kann.

1a. Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen
für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von
drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn
die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungskos-
ten des Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe Herstellungskosten). 2Zu
diesen Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen für Erweiterungen
im Sinne des § 255 Absatz 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie Aufwen-
dungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.

1b. Bei der Berechnung der Herstellungskosten brauchen angemessene Teile
der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen
für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen
und für die betriebliche Altersversorgung im Sinne des § 255 Absatz 2 Satz 3
des Handelsgesetzbuchs nicht einbezogen zu werden, soweit diese auf den
Zeitraum der Herstellung entfallen. 2Das Wahlrecht ist bei Gewinnermitt-
lung nach § 5 in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz auszuüben.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs
(Grund und Boden, Beteiligungen, Umlaufvermögen) sind mit den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden
Wert, vermindert um Abzüge nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen.
2Ist der Teilwert (Nummer 1 Satz 3) auf Grund einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. 3Num-
mer 1 Satz 4 gilt entsprechend.

2a. Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 ermitteln, können für den Wert-
ansatz gleichartiger Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens unterstellen,
dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst
verbraucht oder veräußert worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. 2Der Vorratsbe-
stand am Schluss des Wirtschaftsjahres, das der erstmaligen Anwendung
der Bewertung nach Satz 1 vorangeht, gilt mit seinem Bilanzansatz als ers-
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ter Zugang des neuen Wirtschaftsjahres. 3Von der Verbrauchs- oder Veräu-
ßerungsfolge nach Satz 1 kann in den folgenden Wirtschaftsjahren nur mit
Zustimmung des Finanzamts abgewichen werden.

2b. Steuerpflichtige, die in den Anwendungsbereich des § 340 des Handelsge-
setzbuchs fallen, haben die zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstru-
mente, die nicht in einer Bewertungseinheit im Sinne des § 5 Absatz 1a
Satz 2 abgebildet werden, mit dem beizulegenden Zeitwert abzüglich eines
Risikoabschlages (§ 340e Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs) zu bewerten.
2Nummer 2 Satz 2 ist nicht anzuwenden.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften
der Nummer 2 anzusetzen.

3a. Rückstellungen sind höchstens insbesondere unter Berücksichtigung fol-
gender Grundsätze anzusetzen:
a) bei Rückstellungen für gleichartige Verpflichtungen ist auf der Grund-

lage der Erfahrungen in der Vergangenheit aus der Abwicklung solcher
Verpflichtungen die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass der
Steuerpflichtige nur zu einem Teil der Summe dieser Verpflichtungen
in Anspruch genommen wird;

b) Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind mit den Einzel-
kosten und den angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten
zu bewerten;

c) künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Verpflichtung voraussicht-
lich verbunden sein werden, sind, soweit sie nicht als Forderung zu akti-
vieren sind, bei ihrer Bewertung wertmindernd zu berücksichtigen;

d) Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren Entstehen im wirtschaft-
lichen Sinne der laufende Betrieb ursächlich ist, sind zeitanteilig in glei-
chen Raten anzusammeln. 2Rückstellungen für gesetzliche Verpflichtun-
gen zur Rücknahme und Verwertung von Erzeugnissen, die vor Inkraft-
treten entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen in Verkehr gebracht
worden sind, sind zeitanteilig in gleichen Raten bis zum Beginn der je-
weiligen Erfüllung anzusammeln; Buchstabe e ist insoweit nicht anzu-
wenden. 3Rückstellungen für die Verpflichtung, ein Kernkraftwerk still-
zulegen, sind ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung bis zum Zeit-
punkt, in dem mit der Stilllegung begonnen werden muss, zeitanteilig
in gleichen Raten anzusammeln; steht der Zeitpunkt der Stilllegung nicht
fest, beträgt der Zeitraum für die Ansammlung 25 Jahre;

e) Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zinssatz von 5,5 Pro-
zent abzuzinsen; ausgenommen von der Abzinsung sind Rückstellungen
für Verpflichtungen, deren Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als zwölf
Monate beträgt, und Rückstellungen für Verpflichtungen, die verzinslich
sind oder auf einer Anzahlung oder Vorausleistung beruhen. 2Für die Ab-
zinsung von Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen ist der
Zeitraum bis zum Beginn der Erfüllung maßgebend. 3Für die Abzinsung
von Rückstellungen für die Verpflichtung, ein Kernkraftwerk stillzulegen,
ist der sich aus Buchstabe d Satz 3 ergebende Zeitraum maßgebend; und

f) bei der Bewertung sind die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßge-
bend; künftige Preis- und Kostensteigerungen dürfen nicht berücksich-
tigt werden.
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4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für an-
dere betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen; die Ent-
nahme ist in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz mit dem ge-
meinen Wert und in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz
mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde
legt, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert. 2Die private Nutzung eines
Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, ist für
jeden Kalendermonat mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises im Zeit-
punkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung ein-
schließlich Umsatzsteuer anzusetzen; bei der privaten Nutzung von Fahr-
zeugen mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder
überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern
oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden (Elek-
trofahrzeuge), oder von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen, ist
der Listenpreis dieser Kraftfahrzeuge
1. soweit die Nummern 2, 3 oder 4 nicht anzuwenden sind und bei An-

schaffung vor dem 1. Januar 2023 um die darin enthaltenen Kosten des
Batteriesystems im Zeitpunkt der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs wie
folgt zu mindern: für bis zum 31. Dezember 2013 angeschaffte Kraft-
fahrzeuge um 500 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität, dieser
Betrag mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte Kraftfahrzeuge
um jährlich 50 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität; die Min-
derung pro Kraftfahrzeug beträgt höchstens 10000 Euro; dieser Höchst-
betrag mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte Kraftfahrzeuge
um jährlich 500 Euro, oder

2. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach dem
31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 nur zur Hälfte anzuset-
zen; bei extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen muss das Fahrzeug
die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 des Elektromo-
bilitätsgesetzes erfüllen, oder

3. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar
2031 nur zu einem Viertel anzusetzen, wenn das Kraftfahrzeug keine
Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer hat und der Bruttolis-
tenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 70000 Euro beträgt, oder

4. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach dem
31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 2025 nur zur Hälfte anzuset-
zen, wenn das Kraftfahrzeug
a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen

Kilometer hat oder
b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der

elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer beträgt, oder
5. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach dem

31. Dezember 2024 und vor dem 1. Januar 2031 nur zur Hälfte anzuset-
zen, wenn das Kraftfahrzeug
a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen

Kilometer hat oder
b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der

elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 Kilometer beträgt,

Bewertung | § 6

HHR Lfg. 328 Oktober 2024 E 3



die maßgebliche Kohlendioxidemission sowie die Reichweite des Kraft-
fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsma-
schine ist der Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der
Richtlinie 2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung
nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 zu entnehmen. 3Die
private Nutzung kann abweichend von Satz 2 mit den auf die Privat-
fahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das
Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege
und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden; bei der privaten Nut-
zung von Fahrzeugen mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren,
die ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen
Energiespeichern oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern
gespeist werden (Elektrofahrzeuge), oder von extern aufladbaren Hy-
bridelektrofahrzeugen, sind
1. soweit die Nummern 2, 3 oder 4 nicht anzuwenden sind und bei An-

schaffung vor dem 1. Januar 2023 die der Berechnung der Entnahme
zugrunde zu legenden insgesamt entstandenen Aufwendungen um
Aufwendungen für das Batteriesystem zu mindern; dabei ist bei zum
Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen gehörenden Elektro- und
Hybridelektrofahrzeugen die der Berechnung der Absetzungen für
Abnutzung zugrunde zu legende Bemessungsgrundlage um die nach
Satz 2 in pauschaler Höhe festgelegten Aufwendungen zu mindern,
wenn darin Kosten für ein Batteriesystem enthalten sind, oder

2. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach
dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 bei der Ermitt-
lung der insgesamt entstandenen Aufwendungen die Anschaffungs-
kosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare Aufwendungen nur
zur Hälfte zu berücksichtigen; bei extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugen muss das Fahrzeug die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2
Nummer 1 oder 2 des Elektromobilitätsgesetzes erfüllen, oder

3. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar
2031 bei der Ermittlung der insgesamt entstandenen Aufwendungen
die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare
Aufwendungen nur zu einem Viertel zu berücksichtigen, wenn das
Kraftfahrzeug keine Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer
hat, und der Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als
70000 Euro beträgt oder

4. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach
dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 2025 bei der Ermitt-
lung der insgesamt entstandenen Aufwendungen die Anschaffungs-
kosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare Aufwendungen nur
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn das Kraftfahrzeug
a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-

nen Kilometer hat oder
b) die Reichweite des Kraftfahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung

der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer be-
trägt, oder
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5. soweit Nummer 3 nicht anzuwenden ist und bei Anschaffung nach
dem 31. Dezember 2024 und vor dem 1. Januar 2031 bei der Ermitt-
lung der insgesamt entstandenen Aufwendungen die Anschaffungs-
kosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare Aufwendungen nur
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn das Kraftfahrzeug
a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-

nen Kilometer hat oder
b) die Reichweite des Kraftfahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung

der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 Kilometer be-
trägt,

die maßgebliche Kohlendioxidemission sowie die Reichweite des
Kraftfahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen An-
triebsmaschine ist der Übereinstimmungsbescheinigung nach An-
hang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 zu
entnehmen. 4Wird ein Wirtschaftsgut unmittelbar nach seiner Ent-
nahme einer nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse oder einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwe-
cke im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 1 unentgeltlich überlassen, so
kann die Entnahme mit dem Buchwert angesetzt werden. 5Satz 4 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Leistungen. 6Die private
Nutzung eines betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug im
Sinne des Satzes 2 ist, bleibt außer Ansatz.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zuführung anzuset-
zen; sie sind jedoch höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung aus

dem Privatvermögen angeschafft oder hergestellt worden ist,
b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der Steuerpflichtige an

der Gesellschaft im Sinne des § 17 Absatz 1 oder Absatz 6 beteiligt ist;
§ 17 Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend, oder

c) ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Absatz 2 oder im Sinne des § 2 Ab-
satz 4 des Investmentsteuergesetzes ist.

2Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so sind die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten um Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die
auf den Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung des Wirt-
schaftsguts und der Einlage entfallen. 3Ist die Einlage ein Wirtschaftsgut,
das vor der Zuführung aus einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen
entnommen worden ist, so tritt an die Stelle der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der Wert, mit dem die Entnahme angesetzt worden ist, und
an die Stelle des Zeitpunkts der Anschaffung oder Herstellung der Zeit-
punkt der Entnahme.

5a. In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz ist das Wirtschafts-
gut mit dem gemeinen Wert anzusetzen; unterliegt der Steuerpflichtige in
einem anderen Staat einer Besteuerung auf Grund des Ausschlusses oder
der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates, ist das Wirt-
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schaftsgut mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung
zugrunde legt, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert.

5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist das Wirtschaftsgut jeweils mit dem Wert
anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde legt, höchstens
jedoch mit dem gemeinen Wert.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entsprechend anzuwenden.
7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirtschaftsgüter mit dem

Teilwert, höchstens jedoch mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen.

(2) 1Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach Absatz 1 Num-
mer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig
sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage
des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als Be-
triebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Ab-
satz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert
für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Euro nicht übersteigen. 2Ein Wirtschafts-
gut ist einer selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner betriebli-
chen Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens genutzt werden kann und die in den Nutzungszusammen-
hang eingefügten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt sind.
3Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszu-
sammenhang gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammen-
hang eingefügt werden kann. 4Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1, deren
Wert 250 Euro übersteigt, sind unter Angabe des Tages der Anschaffung, Her-
stellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs und
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1 Nummer 5
bis 6 an deren Stelle tretenden Werts in ein besonderes, laufend zu führendes
Verzeichnis aufzunehmen. 5Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu werden,
wenn diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.
(2a) 1Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann für die abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig
sind, im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten gebildet wer-
den, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1
Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut
250 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen. 2Der Sammelposten ist im Wirt-
schaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils
einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen. 3Scheidet ein Wirtschaftsgut im
Sinne des Satzes 1 aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten
nicht vermindert. 4Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach
Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen
Nutzung fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung
oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller
Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag
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(§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tre-
tende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 250 Euro nicht übersteigen. 5Die
Sätze 1 bis 3 sind für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, hergestellten
oder eingelegten Wirtschaftsgüter einheitlich anzuwenden.
(3) 1Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitunternehmers
an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind bei der Ermittlung des Ge-
winns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter
mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinn-
ermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt
ist; dies gilt auch bei der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person
in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der unentgeltlichen Übertra-
gung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person.
2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn der bisherige Betriebsinhaber (Mitunter-
nehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mit-
unternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den
übernommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren nicht veräußert oder aufgibt. 3Der Rechtsnachfolger ist an die in
Satz 1 genannten Werte gebunden.
(4) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut außer in den Fällen der Einlage (§ 4 Ab-
satz 1 Satz 8) unentgeltlich in das Betriebsvermögen eines anderen Steuer-
pflichtigen übertragen, gilt sein gemeiner Wert für das aufnehmende Betriebs-
vermögen als Anschaffungskosten.
(5) 1Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermögen in ein an-
deres Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt, ist bei der
Überführung der Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ergibt, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sicherge-
stellt ist; § 4 Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. 2Satz 1 gilt auch für
die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in
dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umge-
kehrt sowie für die Überführung zwischen verschiedenen Sonderbetriebsver-
mögen desselben Steuerpflichtigen bei verschiedenen Mitunternehmerschaften.
3Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut
1. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschafts-

rechten aus einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamt-
handsvermögen einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt,

2. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschafts-
rechten aus dem Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Ge-
samthandsvermögen derselben Mitunternehmerschaft oder einer anderen
Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist, und umgekehrt oder

3. unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen verschiede-
ner Mitunternehmer derselben Mitunternehmerschaft

übertragen wird. 4Wird das nach Satz 3 übertragene Wirtschaftsgut innerhalb
einer Sperrfrist veräußert oder entnommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt
der Übertragung der Teilwert anzusetzen, es sei denn, die bis zur Übertragung
entstandenen stillen Reserven sind durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz
dem übertragenden Gesellschafter zugeordnet worden; diese Sperrfrist endet
drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung des Übertragenden für den Veran-
lagungszeitraum, in dem die in Satz 3 bezeichnete Übertragung erfolgt ist.
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5Der Teilwert ist auch anzusetzen, soweit in den Fällen des Satzes 3 der Anteil
einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem Wirt-
schaftsgut unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder dieser sich erhöht.
6Soweit innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung des Wirtschaftsguts
nach Satz 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse an dem übertragenen Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund un-
mittelbar oder mittelbar begründet wird oder dieser sich erhöht, ist rückwir-
kend auf den Zeitpunkt der Übertragung ebenfalls der Teilwert anzusetzen.
(6) 1Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut im Wege des Tausches übertragen, be-
messen sich die Anschaffungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebe-
nen Wirtschaftsguts. 2Erfolgt die Übertragung im Wege der verdeckten Einla-
ge, erhöhen sich die Anschaffungskosten der Beteiligung an der Kapitalgesell-
schaft um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts. 3In den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a erhöhen sich die Anschaffungskosten im
Sinne des Satzes 2 um den Einlagewert des Wirtschaftsguts. 4Absatz 5 bleibt
unberührt.
(7) Im Fall des § 4 Absatz 3 sind
1. bei der Bemessung der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringe-

rung die sich bei der Anwendung der Absätze 3 bis 6 ergebenden Werte als
Anschaffungskosten zugrunde zu legen und

2. die Bewertungsvorschriften des Absatzes 1 Nummer 1a und der Nummern 4
bis 7 entsprechend anzuwenden.
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unternehmerischen
Betätigung . . . . . . . . . . . ._1212

(3) Fälle der Übertragung
des Betriebs . . . . . . . . . . ._1213

e) Übertragung eines Teil-
betriebs
aa) Begriffsbestimmung . . . . ._1215
bb) Merkmale eines Teil-

betriebs . . . . . . . . . . . . . ._1216
cc) Übertragung des Teil-

betriebs . . . . . . . . . . . . . ._1217
f) Übertragung eines ganzen
Mitunternehmeranteils
aa) Begriffsbestimmung
(1) Merkmale des Mitunter-

nehmeranteils . . . . . . . . ._1218
(2) Nießbrauch am Gesell-

schaftsanteil . . . . . . . . . . ._1219
(3) Fälle der Übertragung

eines ganzen Mitunter-
nehmeranteils . . . . . . . . ._1220

bb) Umfang des Mitunter-
nehmeranteils . . . . . . . . ._1221

cc) Übertragung des Mit-
unternehmeranteils

(1) Gegenstand und Voraus-
setzungen der Übertra-
gung . . . . . . . . . . . . . . . ._1222

(2) Übertragung eines Mit-
unternehmeranteils unter
Nießbrauchsvorbehalt . . ._1222a

dd) Sonderbetriebsvermögen
als funktional wesentliche
Betriebsgrundlage

(1) Qualifizierung von Son-
derbetriebsvermögen als
funktional wesentliche
Betriebsgrundlage . . . . . ._1223

(2) Betriebsaufspaltung und
Anteile eines Komman-
ditisten an der Komple-
mentär-GmbH . . . . . . . . ._1223a
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ee) Zurückbehaltung von

Sonderbetriebsvermögen
mit funktional wesent-
lichen Betriebsgrund-
lagen

(1) Grundsatz: Mitübertra-
gung von funktional
wesentlichem Sonder-
betriebsvermögen . . . . . . ._1224

(2) Zeitpunktbezogene
Betrachtung . . . . . . . . . . ._1224a

(3) Erfolgsneutrale Über-
führung in ein anderes
Betriebsvermögen . . . . . ._1224b

(4) Vorangehende oder zeit-
gleiche Veräußerung
oder Entnahme . . . . . . . ._1224c

(5) Veräußerung oder Ent-
nahme unmittelbar nach
der Übertragung . . . . . . ._1224d

(6) Abgrenzung zeitlich ge-
streckte Aufgabe eines
Mitunternehmeranteils . . ._1224e

(7) Auffassungen in der
Literatur . . . . . . . . . . . . ._1224f

(8) Stellungnahme . . . . . . . . ._1224g
(9) Zurückbehaltung von

Sonderbetriebsvermögen ._1224h
(10) Ausschließliche Übertra-

gung und Nießbrauchs-
vorbehalt . . . . . . . . . . . . ._1224i

ff) Gesamtplan-Rechtspre-
chung

gg) Konkurrenz zu Abs. 5
bei der Übertragung
eines Mitunternehmer-
anteils mit Sonder-
betriebsvermögen? . . . . . ._1226

2. Unentgeltlichkeit der Übertra-
gung
a) Abgrenzung zwischen entgelt-
licher und unentgeltlicher
Übertragung . . . . . . . . . . . . ._1230

b) Vermutungen der Rechtspre-
chung für entgeltlichen bzw.
unentgeltlichen Erwerb . . . . . ._1231

c) Schenkungen
aa) Begriff der Schenkung . . ._1232
bb) Teilentgeltliche Vorgänge
(1) Überblick . . . . . . . . . . . ._1233
(2) Fälle teilentgeltlicher

Vorgänge . . . . . . . . . . . ._1233a
d) Erbfall
aa) Abgrenzung zur Erbausei-

nandersetzung . . . . . . . . ._1234

bb) Erbfall beim Einzelunter-
nehmer

(1) Übergang auf einen
Alleinerben . . . . . . . . . . ._1235

(2) Übergang auf mehrere
Miterben . . . . . . . . . . . . ._1236

cc) Erbfall bei einem Mit-
unternehmer

(1) Gesetzlicher Grundfall . . ._1237
(2) Fortsetzungsklausel . . . . ._1238
(3) Eintrittsklausel . . . . . . . . ._1239
(4) Einfache Nachfolgeklausel ._1240
(5) Qualifizierte Nachfolge-

klausel . . . . . . . . . . . . . ._1241
(6) Teilnachfolgeklausel . . . . ._1242
(7) Auflösung der Gesell-

schaft . . . . . . . . . . . . . . ._1243
e) Unentgeltliche Übertragung
auf eine Gesellschaft
aa) Übertragung auf eine

Kapitalgesellschaft
(1) Verdeckte Einlage . . . . . ._1245
(2) Erbfall/Schenkung . . . . . ._1245a
(3) Exkurs – Übertragung

auf eine andere Körper-
schaft . . . . . . . . . . . . . . ._1245b

bb) Übertragung auf eine
Personengesellschaft . . . . ._1246

cc) Anwachsung . . . . . . . . . ._1247
f) Unentgeltliche Übertragung
durch eine Gesellschaft
aa) Übertragung durch eine

Kapitalgesellschaft . . . . . ._1248
bb) Übertragung durch eine

Personengesellschaft . . . . ._1249
3. Rechtsfolge unentgeltlicher
Übertragung eines Betriebs, Teil-
betriebs oder Mitunternehmer-
anteils (Abs. 3 Satz 1 Halbs. 1)
für den Übertragenden
a) Keine Gewinnverwirklichung ._1250
b) Zurückbehaltene Wirtschafts-
güter im Falle von Satz 1
aa) Zurückbehalten wesent-

licher Betriebsgrundlagen ._1251
bb) Zurückbehaltung unwe-

sentlicher Betriebsgrund-
lagen . . . . . . . . . . . . . . . ._1251a

cc) Übertragung eines Teil-
betriebs . . . . . . . . . . . . . ._1251b

dd) Übertragung unter Nieß-
brauchsvobehalt . . . . . . . ._1251c

c) Leistung eines Entgelts durch
den Übernehmer . . . . . . . . . ._1252

d) Verfahrensfragen . . . . . . . . . ._1253
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e) Sicherstellung der Besteue-
rung der stillen Reserven
aa) Sicherstellung der Besteue-

rung der stillen Reserven
als weitere Voraussetzung
des Buchwert-Ansatzes . . ._1254

bb) Übertragung eines Mit-
unternehmeranteils, Be-
triebs oder Teilbetriebs . . ._1255

cc) Rechtsfolge und Anwen-
dungszeitpunkt . . . . . . . ._1256

4. Unentgeltliche Aufnahme in ein
Einzelunternehmen und Übertra-
gung eines Teilmitunternehmer-
anteils (Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2)
a) Aufnahme in bisheriges
Einzelunternehmen
aa) Rechtsentwicklung . . . . . ._1259
bb) Behandlung der Auf-

nahme in ein bisheriges
Einzelunternehmen . . . . ._1260

b) Übertragung des Teils eines
Mitunternehmeranteils
aa) Behandlung des Teils eines

Mitunternehmeranteils
(1) Rechtsentwicklung . . . . . ._1261
(2) Natürliche Person als

Übernehmender . . . . . . . ._1261a
bb) Behandlung des Sonder-

betriebsvermögens . . . . . ._1262
cc) Disquotale Übertragung des

Sonderbetriebsvermögens
(1) Übertragung einer

höheren Quote . . . . . . . . ._1263
(2) Übertragung einer

niedrigeren Quote . . . . . ._1263a
(3) Sonderbetriebsvermögen

besteht aus mehreren
Wirtschaftsgütern . . . . . ._1263b

(4) Funktional nicht wesent-
liches Sonderbetriebs-
vermögen . . . . . . . . . . . ._1263c

dd) Weitere Anwendungs-
bereiche . . . . . . . . . . . . ._1264

c) Mitunternehmerische Betriebs-
aufspaltung . . . . . . . . . . . . . ._1265

5. Rechtsfolge unentgeltlicher Auf-
nahme in ein Einzelunternehmen
und Übertragung eines Teilmit-
unternehmeranteils (Abs. 3 Satz 1
Halbs. 2)
a) Unentgeltliche Aufnahme in
ein Einzelunternehmen . . . . . ._1270

b) Übertragung des Teils eines
Mitunternehmeranteils . . . . . ._1271

c) Verfahrensfragen . . . . . . . . . ._1272

III. Zurückbehaltung von Wirt-
schaftsgütern (Abs. 3 Satz 2)

1. Zurückbehaltung von Wirt-
schaftsgütern nach Satz 2
a) Verhältnis von Satz 2 zu Satz 1_1280
b) Wirtschaftsgüter iSv. Satz 2 . . ._1281
c) Zurückbehalten im nämlichen
Betriebsvermögen
aa) Sachlicher Anwendungs-

bereich . . . . . . . . . . . . . ._1282
bb) Übertragungen des gesamten

Mitunternehmeranteils . . ._1282a
cc) Weitere Fälle der Über-

tragung eines Mitunter-
nehmeranteils . . . . . . . . ._1282b

dd) Behaltefrist für zurückbe-
haltene Wirtschaftsgüter
und Mitunternehmeranteil ._1282c

d) Keine schädliche Verfügung
durch Übernehmer . . . . . . . . ._1283

2. Schädliche und unschädliche
Verfügungen
a) Veräußerung des übernomme-
nen Mitunternehmeranteils . . ._1284

b) Veräußerung des übernomme-
nen funktional wesentlichen
Sonderbetriebsvermögens . . . ._1285

c) Rechtsnachfolger hält bereits
vor der unentgeltlichen Über-
tragung einen Mitunternehmer-
anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1286

d) Aufgabe und unentgeltliche
Übertragung . . . . . . . . . . . . ._1287

e) Einbringung in eine Personen-
oder Kapitalgesellschaft . . . . . ._1288

f) Weitere Verfügungen . . . . . . ._1289
3. Rechtsfolge bei Zurückbehaltung
von Wirtschaftsgütern nach Satz 2
a) Voraussetzungen des Abs. 3
Satz 2 erfüllt . . . . . . . . . . . . . ._1290

b) Behandlung bei späterem
Wegfall der Voraussetzungen
des Satzes 2

IV. Behandlung beim Rechtsnach-
folger (Abs. 3 Satz 3)

1. Erwerb einer Sachgesamtheit
oder einzelner Wirtschaftsgüter . ._1300

2. Bindung an den Wert nach Satz 1
a) Buchwertfortführung bei
unentgeltlichem Erwerb . . . . ._1301

b) Buchwertfortführung bei Leis-
tung eines Entgelts durch den
Übernehmer . . . . . . . . . . . . ._1302

3. Wert bei Fristverletzung nach
Satz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1303
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F. Erläuterungen zu Abs. 4:
Bewertung unentgeltlich erlangter Einzelwirtschaftsgüter

I. Bedeutung des Abs. 4 und
historische Entwicklung

1. Bedeutung
a) Zielsetzung und Praxis-
relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . ._1400

b) Verhältnis zu anderen Vor-
schriften
aa) Verhältnis zu anderen

Absätzen von § 6 . . . . . . ._1401
bb) Verhältnis zu anderen

Vorschriften des EStG . . ._1402
cc) Verhältnis zu Vorschrif-

ten des UmwStG und des
GewStG . . . . . . . . . . . . . ._1403

2. Historische Entwicklung . . . . . . ._1404
II. Tatbestandsvoraussetzungen

des Abs. 4
1. Einzelnes Wirtschaftsgut als
Gegenstand der Übertragung
a) Übertragung eines einzelnen
Wirtschaftsguts . . . . . . . . . . ._1410

b) Abgrenzung zur Übertragung
von Sachgesamtheiten . . . . . . ._1410a

2. Übertragung auf einen anderen
Steuerpflichtigen
a) Begriff der Übertragung . . . . ._1411
b) Auf anderen Steuerpflichtigen ._1411a
c) Konkurrenz zu Abs. 5 . . . . . . ._1411b

3. Unentgeltlichkeit der Übertragung
a) Unentgeltliche und teilentgelt-
liche Übertragung . . . . . . . . . ._1412

b) Teilentgeltliche Übertragung . ._1412a
aa) Beispiel 1 einer teilentgelt-

lichen Übertragung . . . . ._1412b
bb) Beispiel 2 einer teilentgelt-

lichen Übertragung . . . . ._1412c
c) Abgrenzung zu entgeltlicher
Übertragung . . . . . . . . . . . . ._1412d

4. Übertragung in ein Betriebs-
vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . ._1413

5. Kein Fall der Einlage
a) Betriebliche Veranlassung
beim Erwerber . . . . . . . . . . . ._1414

b) Einlage in das Betriebs-
vermögen des Übertragenden
unschädlich . . . . . . . . . . . . . ._1415

c) Übertragung in das Betriebs-
vermögen einer anderen
natürlichen Person . . . . . . . . ._1415a

d) Übertragung in das Betriebs-
vermögen einer Mitunterneh-
merschaft . . . . . . . . . . . . . . ._1415b

e) Übertragung auf eine Kapital-
gesellschaft . . . . . . . . . . . . . ._1416

6. Vermögenszugehörigkeit und Ver-
anlassungsart beim Übertragenden
a) Zugehörigkeit zum Betriebs-
vermögen des Übertragenden ._1417

b) Betriebliche Veranlassung
beim Übertragenden nicht
erforderlich . . . . . . . . . . . . . ._1418

III. Rechtsfolgen
1. Keine Korrespondenz zwischen
Erwerber und Übertragendem . . ._1420

2. Rechtsfolgen für den Erwerber
a) Fiktive Anschaffungskosten
und Auswirkungen der Pau-
schalsteuer nach § 37b . . . . . ._1421

b) Abs. 4 ist Bewertungs-, nicht
jedoch Ansatzvorschrift . . . . ._1422

c) Bewertung mit gemeinem
Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1423

d) Einzelfragen zur Gewinn-
ermittlung . . . . . . . . . . . . . . ._1424

3. Auswirkungen beim Übertragen-
den
a) Übertragung von Wirtschafts-
gütern des Betriebsvermögens ._1425

b) Übertragung von Wirtschafts-
gütern des Privatvermögens . ._1426

G. Erläuterungen zu Abs. 5:
Überführung von Einzelwirtschaftsgütern zwischen verschiedenen

(Sonder-)Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen und
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern bei Mitunternehmerschaften

I. Bedeutung des Abs. 5 und histo-
rische Entwicklung

1. Bedeutung
a) Bedeutung der Sätze 1 und 2 . ._1500

b) Bedeutung der Sätze 3 bis 6
aa) Regelungsinhalt . . . . . . . ._1501
bb) Steuersystematische

Einordnung . . . . . . . . . . ._1502
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c) Anwendung bei Auslands-
beziehungen . . . . . . . . . . . . ._1503

d) Vereinbarkeit von Abs. 5 mit
höherrangigem Recht
aa) Verfassungsrechtliche

Zulässigkeit . . . . . . . . . . ._1504
bb) Vereinbarkeit mit Europa-

recht . . . . . . . . . . . . . . . ._1505
e) Verhältnis des Abs. 5 zu
anderen Vorschriften
aa) Verhältnis zu anderen

einkommensteuerlichen
Vorschriften . . . . . . . . . ._1506

bb) Verhältnis zu Vorschrif-
ten des KStG und
GewStG . . . . . . . . . . . . . ._1507

cc) Verhältnis zum Umwand-
lungssteuerrecht . . . . . . . ._1508

2. Historische Entwicklung . . . . . . ._1509
II. Tatbestandsvoraussetzungen

und Rechtsfolgen von Abs. 5
Satz 1

1. Einzelnes Wirtschaftsgut des
Betriebsvermögens . . . . . . . . . . ._1525

2. Überführung zwischen verschie-
denen Betriebsvermögen dessel-
ben Steuerpflichtigen
a) Begriff der Überführung . . . . ._1526
b) Zwischen verschiedenen
Betriebsvermögen . . . . . . . . . ._1527

c) Betriebsvermögen desselben
Steuerpflichtigen
aa) Natürliche Personen . . . . ._1528
bb) Körperschaften iSd. KStG ._1529
cc) Mitunternehmerschaften ._1530
dd) Übertragung zwischen

Schwesterpersonengesell-
schaften . . . . . . . . . . . . ._1531

3. Sicherstellung der Besteuerung
der stillen Reserven
a) Fortgesetzte Steuerverstrickung ._1535
b) Bei Inlandssachverhalten . . . . ._1536
c) Bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten . . . . . . . . . . . . ._1537

4. Rechtsfolge: Buchwertverknüp-
fung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1540

III. Tatbestandsvoraussetzungen und
Rechtsfolgen von Abs. 5 Satz 2

1. Einbeziehung von Wirtschaftsgü-
tern des Sonderbetriebsvermögens_1544

2. Überführungen iSv. Satz 2 . . . . . ._1545
3. Sicherstellung der Besteuerung
der stillen Reserven . . . . . . . . . . ._1546

4. Rechtsfolge: Buchwertverknüpfung_1547

IV. Tatbestandsvoraussetzungen
und Rechtsfolgen von Abs. 5
Satz 3

1. Gemeinsame Tatbestandsvoraus-
setzungen von Satz 3 Nr. 1 bis 3
a) Übertragung eines Wirtschafts-
guts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1550

b) Wirtschaftsgut des Betriebs-
oder Sonderbetriebsvermö-
gens eines Mitunternehmers . ._1551

c) Wirtschaftsgut des Gesamt-
handsvermögens einer Mit-
unternehmerschaft . . . . . . . . ._1552

d) Unentgeltliche Übertragung
aa) Begriff . . . . . . . . . . . . . . ._1553
bb) Übernahme einer Ver-

bindlichkeit als Entgelt . . ._1554
cc) Teilentgeltliche Übertra-

gungen . . . . . . . . . . . . . ._1555
e) Gewährung oder Minderung
von Gesellschaftsrechten
aa) Notwendigkeit der Ab-

grenzung . . . . . . . . . . . . ._1558
bb) Begriff der Gesellschafts-

rechte . . . . . . . . . . . . . . ._1559
cc) Gesamthänderisch gebun-

dene Rücklage . . . . . . . . ._1560
dd) Gesellschaftsrechte bei

Anteilsbegründung . . . . . ._1561
ee) Sachwertabfindung in

Betriebsvermögen . . . . . ._1562
ff) Übertragung ohne Ände-
rung quotaler Beteiligungs-
rechte . . . . . . . . . . . . . . ._1563

gg) Disquotale Übertragun-
gen . . . . . . . . . . . . . . . . ._1564

hh) Übertragung gegen
Mischentgelt . . . . . . . . . ._1565

ii) Teilentgeltliche Übertra-
gung . . . . . . . . . . . . . . . ._1566

jj) Wirtschaftsgüter ohne
Buchwert . . . . . . . . . . . . ._1567

kk) Gewinnermittlung nach
§ 4 Abs. 3 . . . . . . . . . . . ._1568

2. Spezielle Tatbestandsvoraus-
setzungen von Satz 3 Nr. 1 . . . . . ._1570

3. Spezielle Tatbestandsvoraus-
setzungen von Satz 3 Nr. 2 . . . . . ._1571

4. Spezielle Tatbestandsvoraus-
setzungen von Satz 3 Nr. 3
a) Mitunternehmer derselben
Mitunternehmerschaft . . . . . ._1572

b) Übertragung zwischen Sonder-
betriebsvermögen bei dersel-
ben Mitunternehmerschaft . . ._1573
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c) Übertragung von Sonder-
betriebsvermögen im Zusam-
menhang mit einer unentgelt-
lichen (Teil-)Anteilsübertra-
gung nach Abs. 3 . . . . . . . . . ._1574

5. Rechtsfolge: Entsprechende
Anwendung des Abs. 5 Satz 1
a) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . ._1575
b) Ansatz des Buchwerts
aa) Begriff des Buchwerts . . . ._1576
bb) Zwingender Buchwert-

ansatz . . . . . . . . . . . . . . ._1577
cc) Reichweite des Buchwert-

ansatzes . . . . . . . . . . . . . ._1578
dd) Übertragungskosten . . . . ._1579

c) Übertragung aus (Sonder-)
Betriebsvermögen in Gesell-
schaftsvermögen gegen Gewäh-
rung von Gesellschaftsrechten
aa) Bilanzielle Darstellung . . ._1580
bb) Änderung der Beteili-

gungsquote . . . . . . . . . . ._1581
cc) Überspringen stiller Reser-

ven auch der Wirtschafts-
güter des Gesellschafts-
vermögens . . . . . . . . . . . ._1582

d) Übertragung aus Gesellschafts-
vermögen in (Sonder-)Betriebs-
vermögen gegen Minderung
von Gesellschaftsrechten
aa) Veränderte Zurechnung

der Wirtschaftsgüter . . . . ._1585
bb) Möglichkeiten der Vermei-

dung des Überspringens
stiller Reserven . . . . . . . ._1586

cc) Auswirkungen auf die
Anwendung von § 15a . . ._1587

e) Unentgeltliche Übertragung
aus (Sonder-)Betriebsvermö-
gen in Gesellschaftsvermögen ._1588

f) Unentgeltliche Übertragung
zwischen den Sonderbetriebs-
vermögen verschiedener Mit-
unternehmer derselben Mit-
unternehmerschaft . . . . . . . . ._1589

g) Wertfortführung . . . . . . . . . ._1590
6. Sicherstellung der Besteuerung
stiller Reserven bei Auslands-
beziehungen
a) Grundsatz . . . . . . . . . . . . . . ._1595
b) Übertragung in ausländische
Personengesellschaft . . . . . . . ._1596

c) Übertragung in ausländische
Betriebsstätte einer inländi-
schen Personengesellschaft . . ._1597

d) Übertragung auf ausländi-
schen Mitunternehmer einer
inländischen Personengesell-
schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . ._1598

e) Übertragung auf fiktiv gewerb-
liche inländische Personen-
gesellschaft . . . . . . . . . . . . . ._1599

7. Wichtige Anwendungsfälle
a) Kettenübertragungen . . . . . . ._1600
b) Ausgliederungsfälle
aa) Mehrstufige Prozesse . . . ._1601
bb) Ausgliederung vor Anteils-

veräußerung . . . . . . . . . ._1602
cc) Ausgliederung und Inan-

spruchnahme von §§ 20,
24 UmwStG . . . . . . . . . . ._1603

dd) Ausgliederung vor unent-
geltlicher Anteilsübertra-
gung . . . . . . . . . . . . . . . ._1604

ee) Ausgliederung vor Spal-
tung . . . . . . . . . . . . . . . ._1605

ff) Ausgliederung zur
Hebung stiller Reserven . ._1606

gg) Treuhandmodell . . . . . . ._1607
hh) Leasing-Einbringungs-

modell . . . . . . . . . . . . . ._1608
c) Gestaltung bei qualifizierter
Nachfolgeklausel . . . . . . . . . ._1609

d) Forderungsverzicht . . . . . . . . ._1610
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 6

I. Grundinformation zu § 6

Die Vorschrift enthält Vorschriften zur Bewertung von WG. Abs. 1 regelt in Er-
gänzung zu § 4 Abs. 1 Satz 1, wie das für den BV-Vergleich anzusetzende BV zu
bewerten ist. Soweit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 das nach handelsrechtl. GoB auszuwei-
sende BV für die stl. Gewinnermittlung maßgeblich ist, gehen nach § 5 Abs. 6 die
Vorschriften des § 6 den handelsrechtl. Bewertungsvorschriften vor. Dies soll nach
neuerer Ansicht auch für in § 6 vorgesehene Wahlrechte gelten, deren Ausübung
nicht durch die Ausübung eines ggf. parallel bestehenden handelsrechtl. Wahl-
rechts vorbestimmt wird. Für die Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschuss-
rechnung nach § 4 Abs. 3 gilt § 6 grds. nicht. Soweit § 4 Abs. 3 die Bewertung von
WG erfordert, selbst aber keine Regelung trifft, werden bestimmte Regelungen des
§ 6 nach Abs. 7 entsprechend angewendet.
Abs. 2 und 2a enthalten Wahlrechte für die Bewertung von kurzlebigen WG mit
niedrigen AHK, die einerseits Vereinfachungscharakter haben, andererseits auch
Subventionscharakter, soweit niedrigere Werte als nach den allgemeinen Regeln
des Abs. 1 angesetzt werden können. Abs. 3 enthält die Regel, dass unentgeltliche
Übertragungen (Schenkung, Gesamtrechtsnachfolge) von Sachgesamtheiten auf ei-
nen anderen Stpfl. zum Buchwert durchzuführen sind, bindet dies im Ausnahme-
fall aber an eine Behaltefrist. Abs. 4 und 5 betreffen die Übertragung von Ein-
zelWG. Dabei regelt Abs. 4, wie ein unentgeltlich, aber betrieblich veranlasst in
das BV gelangtes WG zu bewerten ist. Abs. 5 enthält Regelungen dazu, wie ein
WG beim Transfer zwischen verschiedenen Betrieben des Stpfl. sowie zwischen
Mitunternehmerschaft und Mitunternehmer im abgebenden und aufnehmenden
BV bewertet werden muss. In Abs. 6 wird die Bewertung im Fall des Tausches und
der verdeckten Einlage geregelt. Einige Regelungen der an sich nur für den BV-
Vergleich geltenden Norm werden durch Abs. 7 auch auf die Einnahmenüber-
schussrechnung erstreckt.

II. Rechtsentwicklung und zeitlicher Geltungsbereich des § 6

1. Rechtsentwicklung

a) Rechtsentwicklung 1920 bis 1929

EStG 1920: Bei Land- und Forstwirten sowie bei Gewerbetreibenden war die Be-
wertung mit dem gemeinen Wert für die beim Vermögensvergleich zu berücksich-
tigenden Gegenstände vorgeschrieben; der Ansatz der niedrigeren AHK war aller-
dings gestattet (§§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 letzter Satz). Bei Stpfl., die Handelsbücher
nach den Vorschriften des HGB führten, war der Geschäftsgewinn grds. „nach den
Grundsätzen zu berechnen, wie sie für die Inventur und Bilanz nach dem HGB
vorgeschrieben sind“ (§ 33 Abs. 2).
StÄndG v. 24.3.1921 (RGBl. 1921, 313): Statt der in §§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 getrof-
fenen Regelung wurde in einem neuen § 33a bestimmt, dass die AHK (ggf. abzüg-
lich AfA) anzusetzen waren oder nach Wahl des Stpfl. der niedrigere gemeine
Wert. § 33 Abs. 2 blieb erhalten.
EStG 1925: Die Bewertung der Gegenstände des BV war für die Zwecke der stl.
Gewinnermittlung in §§ 19 und 20 geregelt.
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Nach § 19 waren die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Gegenstände erstmals nach ih-
rem Erwerb für den Schluss des Steuerabschnitts mit dem gemeinen Wert (im Rahmen
des Betriebs) oder an dessen Stelle mit dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis, ggf.
gekürzt um die AfA oder Substanzverringerung, anzusetzen, und zwar ohne Rücksicht
darauf, welcher der beiden Werte der höhere oder niedrigere war. Im Fall der Eröffnung
oder des entgeltlichen Erwerbs eines Betriebs (also in der Eröffnungsbilanz) durften die
dem Betrieb gewidmeten Gegenstände höchstens mit dem Anschaffungs- oder Herstel-
lungspreis bewertet werden. Die hiernach zulässigen oder gewählten Bilanzansätze muss-
ten nach § 20 grds. auch für die folgenden Steuerabschnitte beibehalten werden; doch
durfte der Stpfl. im Einzelfall jeweils auch unter Wechsel der Bewertungsart zu einem
niedrigeren Wert übergehen. Ausnahmsweise konnte bei unentgeltlicher Übertragung ei-
nes Betriebs für die letzte Veranlagung des bisherigen Betriebsinhabers auch der höhere
gemeine Wert angesetzt werden. Der neue Betriebsinhaber war in einem solchen Fall an
die letzte Bewertung bei seinem Rechtsvorgänger gebunden, er durfte nur die gleichen
oder etwaige niedrigere Wertansätze wählen.

b) Rechtsentwicklung 1930 bis 1939

EStG 1934: Die Bewertungsvorschriften wurden an die kaufmännische Übung an-
gepasst, soweit dies mit den fiskalischen Belangen vereinbar war. An die Stelle des
gemeinen Werts traten als grundsätzliche Bewertungsmaßstäbe die AHK. Aus der
Rspr. des RFH wurde der Begriff des Teilwerts übernommen und sein Ansatz un-
ter bestimmten Voraussetzungen zugelassen. Es wurde die Bewertungsfreiheit für
kurzlebige WG gewährt.
Der Grundsatz des Wertzusammenhangs wurde nur für die abnutzbaren WG des
AV beibehalten und im Übrigen gelockert. Ferner wurde die Bewertung von Ver-
bindlichkeiten, von Entnahmen und Einlagen sowie der WG bei Eröffnung und
bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs geregelt; s. auch Begr. RStBl. 1935, 38.
EStG 1938: § 6 Nr. 1 Satz 4 legalisierte die Vorschrift des § 9 der I. EStDV v. 6.2.
1935 (RStBl. 1935, 209), die den persönlichen Geltungsbereich der Bewertungsfrei-
heit für kurzlebige WG erweitert hatte; jedoch wurde die Begünstigung in § 51
Abs. 2 zeitlich begrenzt und lief aus.

c) Rechtsentwicklung von 1950 bis 1959

StÄndG v. 24.6.1953 (BGBl. I 1953, 413; BStBl. I 1953, 192): Die Bewertungsfrei-
heit für geringwertige bewegliche WG des AV, die bis dahin in der EStDV geregelt
war, wurde als Abs. 2 in das Gesetz aufgenommen.
StNG v. 16.12.1954 (BGBl. I 1954, 373; BStBl. I 1954, 575): In § 6 Abs. 1 Ziff. 5
wurde die Maßgeblichkeit der tatsächlichen AHK für die Bewertung von Einlagen
auf den Fall beschränkt, dass das zugeführte WG innerhalb der letzten drei Jahre
vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft oder hergestellt worden ist.
StÄndG v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958, 473; BStBl. I 1958, 412): In Abs. 1 Nr. 5 wurde
der frühere Rechtszustand insoweit wiederhergestellt, als eine wesentliche Beteili-
gung (§ 17) bei ihrer Einlegung höchstens mit den AK bewertet werden darf. Die
Regelung für die Bewertung von WG bei Eröffnung eines Betriebs in Abs. 1 Nr. 6
wurde der Änderung angeglichen, die Regelung über die Bewertung von WG bei
entgeltlichem Erwerb eines Betriebs unverändert nach Abs. 1 Nr. 7 verlagert.
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d) Rechtsentwicklung 1960 bis 1969

StÄndG 1964 v. 16.11.1964 (BGBl. I 1964, 885; BStBl. I 1964, 553): In Abs. 2
wurde die Grenze der Bewertungsfreiheit von 600 DM auf 800 DM erhöht.
StÄndG 1965 v. 14.5.1965 (BGBl. I 1965, 377; BStBl. I 1965, 217): Abs. 1 Nr. 5
Buchst. b wurde der gleichzeitigen Änderung des § 17 angepasst.
3. StÄndG 1967 v. 22.12.1967 (BGBl. I 1967, 1334; BStBl. I 1967, 488): Abs. 2
wurde ergänzt (Herausnahme des in den AHK etwa enthaltenen Vorsteuerbetrags,
s. auch § 9b).
EStÄndG v. 16.5.1969 (BGBl. I 1969, 421; BStBl. I 1969, 320): Abs. 1 Satz 1 wurde
geändert.
StÄndG 1969 v. 18.8.1969 (BGBl. I 1969, 1211; BStBl. I 1969, 477): In Abs. 1
Ziff. 4 wurden die Sätze 2 und 3 betreffend Entnahmen für Spenden hinzugefügt.

e) Rechtsentwicklung 1970 bis 1979

EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Abs. 2 wurde neu ge-
fasst; in Satz 1 wurde auf ordnungsmäßige Buchführung verzichtet; stattdessen
wurden in den Sätzen 2 und 3 Nachweise geregelt.

Weitere Reformvorhaben wurden nicht verwirklicht; so in Abs. 1 die beabsichtigte aus-
führliche Neuregelung der Bewertung unter weitgehender Anlehnung an die aktien-
rechtl. Bewertungsvorschriften für WG des AV und UV (§§ 24, 25 RegE, BTDrucks. 7/
1470), der Verbindlichkeiten und Rückstellungen (§ 26 RegE), der Entnahmen und Ein-
lagen (§ 22 RegE) und die Definition der AHK (§ 28 RegE, vgl. Begr. BTDrucks. 7/1470,
223, 253–258); bezüglich des § 6 Abs. 2 die systemgerechte Umstellung in den Bereich
der Vorschriften über Abschreibungen (§ 37 RegE), die Ausdehnung der Bewertungsfrei-
heit für geringwertige WG des AV sowie die Ausdehnung auf andere Erwerbsvorgänge (zB
Einlagen, vgl. Begr. zu § 37 RegE, BTDrucks. 7/1470, 262); auch die im FinAussch. bean-
tragte Erhöhung der Grenze für die Sofortabschreibung auf 1000 DM setzte sich nicht
durch (vgl. Bericht des FinAussch., BTDrucks. 7/2180, 14; Gérard/Söffing, FR 1974, 368).

KStRG v. 31.8.1976 (BGBl. I 1976, 2597; BStBl. I 1976, 445, 465): Redaktionelle
Anpassung des Abs. 1 Ziff. 4a an die Änderung des KStG.
EGAO v. 14.12.1976 (BGBl. I 1976, 3341; BStBl. I 1976, 694): An die Stelle des
Abs. 2 Satz 1 traten neue Sätze 1 bis 3.
EStG 1977 v. 5.12.1977 (BGBl. I 1977, 2365; BStBl. I 1977, 624): „Ziff.“ wurde
durchgehend durch „Nr.“ ersetzt.

f) Rechtsentwicklung von 1980 bis 1989

ÄndG v. 18.8.1980 (BGBl. I 1980, 1537; BStBl. I 1980, 581): In Abs. 1 Nr. 5 wur-
den die Sätze 2 und 3 angefügt.
StBereinG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659): Durch
Art. 3 wurden in Abs. 2 die Sätze 1 und 4 erweitert (betreffend Einlagen und Eröff-
nung des Betriebs). Durch Art. 4 wurde in die EStDV der § 74a eingefügt (Lifo-
Verfahren bei Edelmetallen).
Bilanzrichtlinien-Gesetz v. 19.12.1985 (BGBl. I 1985, 2355; BStBl. I 1985, 704):
Im Rahmen der Umsetzung der 4. EG-Richtlinie (EG-Bilanzrichtlinie) kam es
auch zu zahlreichen Änderungen des § 6. Nachdem der Grundsatz der sog. umge-
kehrten Maßgeblichkeit (s. § 5 Anm. 270) zunehmend in Frage gestellt wurde (vgl.
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dazu BFH v. 24.4.1985 – I R 65/80, BStBl. II 1986, 324), wurde in § 6 Abs. 3 für
„die Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abschrei-
bungen nach Abs. 2 und des Abzugs nach § 6b Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 2 bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens sowie des Ansatzes der nach § 51 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. m oder Buchst. z zulässigen Werte bei Wirtschaftsgütern des Umlaufver-
mögens“ ein entsprechender Handelsbilanzansatz verlangt. Die Ursache für die ge-
setzliche Verankerung war, dass die EG stl. Wertansätze in der HBil. nach der
4. EG-Richtlinie nur dann zulassen wollte, wenn das StRecht einen entsprechenden
Handelsbilanzansatz für die Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen ver-
langt. Die Kodifizierung der sog. umgekehrten Maßgeblichkeit in § 6 Abs. 3 war
insoweit unvollkommen, weil die stfreien Rücklagen in der Regelung nicht aufge-
führt wurden. Im Rahmen des Bilanzrichtlinien-Gesetzes wurde ferner Abs. 1
Nr. 1 Satz 4 dahingehend geändert, dass die Höchstgrenze des Teilwertansatzes
des Vorjahres für die Fälle des Abs. 3 aufgehoben wurde (Aufhebung des stl. Zu-
schreibungsverbots; sog. uneingeschränkter Wertzusammenhang). Ferner wurden
im Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 die Worte „Geschäfts- oder Firmenwert“ (in der Klammer)
aufgrund der Zulassung der AfA nach § 7 Abs. 1 Satz 3 gestrichen. Weitere Ände-
rungen ergaben sich aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 5 Abs. 1) wegen
der Kodifizierung handelsrechtl. GoB im HGB. So wirkt sich neben den Veranke-
rungen der Abschreibungsregelungen (§ 253 HGB) insbes. die Kodifizierung der
AK (s. Anm. 271 ff.) und der HK (s. Anm. 454 ff.) nach § 255 HGB auf das StRecht
(Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) aus.
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): Durch die
Einführung der Nr. 2a in Abs. 1 wurde die Anwendung der Lifo-Methode für alle
bilanzierenden Gewerbetreibenden ab VZ 1990 zugelassen. Die bisherige Ein-
schränkung, nach der Verbrauchsfolgeverfahren nur für bestimmte Edelmetalle
und Kupfer zulässig waren (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. z iVm. § 74a EStDV), wurde
aufgehoben.
WoBauFG und Gesetz zur Ergänzung des StReformG 1990 v. 22.12.1989
(BGBl. I 1989, 2408; BStBl. I 1989, 505): § 6 Abs. 3 wurde aufgehoben, weil in § 5
Abs. 1 Satz 2 der (formelle) Maßgeblichkeitsgrundsatz für strechtl. Bilanzierungs-
und/oder Bewertungswahlrechte verdeutlicht bzw. festgeschrieben werden sollte
(s. § 5 Anm. 271). In diesem Zusammenhang wurden in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4
auch für das abnutzbare AV der sog. uneingeschränkte Wertzusammenhang auf-
gehoben und die Bestimmungen zur Lifo-Methode in Abs. 1 Nr. 2a modifiziert.
Ferner wurde in Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 – befristet bis zum 31.12.1992 – die Buchwert-
entnahme von Gebäuden und dem dazugehörigen Grund und Boden im Zusam-
menhang mit § 7k zugelassen.

g) Rechtsentwicklung von 1990 bis 1999

Kultur- und StiftungsförderungsG v. 13.12.1990 (BGBl. I 1990, 2775; BStBl. I
1991, 51): Das sog. Buchwertprivileg wurde in Abs. 1 Nr. 4 auf Sachspenden für
besonders förderungswürdige kulturelle Zwecke ausgedehnt. Nr. 4 Satz 5 dient ei-
ner Klarstellung für die Buchwertentnahme bei Umgestaltungsmaßnahmen von
Gebäuden.
StandOG v. 13.9.1993 (BGBl. I 1993, 1569; BStBl. I 1993, 774): Das sog. Buchwert-
privileg nach Abs. 1 Nr. 4 wurde in Satz 2 auf Sachspenden für alle nach § 10b
Abs. 1 Satz 1 begünstigten Zwecke ausgedehnt. Ferner wurde die Vorschrift redak-
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tionell geändert. Die Neuregelung des Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 gilt erstmals für Entnah-
men, die nach dem 31.12.1993 vorgenommen wurden.
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I 1993, 2310; BStBl. I 1994, 50): In Abs. 1 Nr. 5 Satz 1
wurde unter Buchst. b die Änderung des § 17 Abs. 2 im Rahmen des StÄndG 1992
(BGBl. I 1992, 297), bei der der bisherige Satz 2 zum Satz 3 wurde, durch einen ge-
änderten Verweis auf § 17 Abs. 2 Satz 3 redaktionell nachvollzogen.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): In Abs. 1 Nr. 4
Sätze 2 und 3 wurde für die Entnahme durch Nutzung eines Pkw. auch für außer-
betriebliche Zwecke eine pauschale Bewertung (monatlich 1 % vom Listenpreis)
eingeführt. Die pauschale Bewertung konnte nur durch Führung eines Fahrten-
buchs vermieden werden.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304): Ände-
rungen und Erweiterungen des Abs. 1, Ergänzung um neue Abs. 3–7. Im Einzelnen:

▸ Abs. 1 Nr. 1 und 2: Die Teilwertabschreibung wurde auf die Fälle einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung beschränkt; Einführung einer Zuschrei-
bungspflicht (Wertaufholung) bis zu den fortgeführten AHK; Wegfall einer
Sonderregelung für LuF in Nr. 2 Satz 4;

▸ Abs. 1 Nr. 2a: Redaktionelle Folgeänderung wegen der Abschaffung des Im-
portwarenabschlags (§ 80 EStDV);

▸ Abs. 1 Nr. 3: Einführung des Abzinsungsgebots für Verbindlichkeiten;

▸ Abs. 1 Nr. 3a: Erstmalige Verankerung spezieller (detaillierter) Bewertungsvor-
schriften für Rückstellungen;

▸ Abs. 3: Ersatz des bisherigen § 7 Abs. 1 EStDV für die (zwingende) erfolgsneu-
trale Buchwertübertragung betrieblicher Einheiten (Betriebe, Teilbetriebe sowie
Mitunternehmeranteil) für Zwecke der unentgeltlichen Unternehmensnachfol-
ge;

▸ Abs. 4: Übernahme des bisherigen § 7 Abs. 2 EStDV für die unentgeltliche
Übertragung einzelner WG aus betrieblichem Anlass (gemeiner Wert als AK);

▸ Abs. 5: Erstmalige gesetzliche Regelung betreffend die Bewertung von WG bei
Überführung zwischen verschiedenen BV bzw. SonderBV des Stpfl. (Buchwert)
und Übertragung zwischen Gesamthandsvermögen von Mitunternehmerschaf-
ten und Einzel- oder SonderBV (Teilwert);

▸ Abs. 6: Einführung einer (zur Gewinnrealisierung führenden) Spezialvorschrift
für die Bemessung von AK beim Tausch sowie bei einer verdeckten Einlage in
eine KapGes.;

▸ Abs. 7: Entsprechende Anwendung der neuen Abs. 3 bis 6 bei der Gewinn-
ermittlung nach § 4 Abs. 3;

▸ Anwendungsvorschrift in § 52 Abs. 16: Verankerung umfangreicher Übergangs-
regelungen mit materiellem Gehalt.

StBereinG 1999 v. 22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2601; BStBl. I 2000, 13): Änderung
der Übergangsregelung in § 52 Abs. 16 in Satz 4.

h) Rechtsentwicklung von 2000 bis 2004

Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen v. 14.7.2000
(BGBl. I 2000, 1034; BStBl. I 2000, 1192): Einfügung eines neuen Satzes 5 in Abs. 1
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Nr. 4, nach der das Buchwertprivileg (Übertragung von WG) auch auf eine ge-
meinnützige und begünstigte Stiftung (§ 10b Abs. 1 Satz 3) ausgedehnt wurde; Er-
streckung des Satz 6 auf die Sätze 4 und 5; Einschiebung eines neuen Satzes 11 in
die Anwendungsvorschrift des § 52 Abs. 16.
StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Änderung des
Abs. 5 Satz 3 mit Umkehrung der Rechtsfolge, wonach für die dort genannten
Übertragungen zwingend der Buchwert anzusetzen ist (Geltung ab VZ 2001); Ein-
führung von Ausnahmeregelungen zum neuen Satz 3 in den Sätzen 4 und 5. Einfü-
gung eines neuen Satzes 6 in § 52 Abs. 16 betreffend Nichtanwendung des Halbein-
künfteverfahrens auf die Auflösung der Wertaufholungsrücklage. Schaffung eines
neuen Abs. 16a in § 52 mit einer Anwendungsvorschrift zu § 6 Abs. 5 Sätze 3 und 4.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3): Der Schwellenwert
für gWG in Abs. 2 Satz 1 beträgt seit der Euro-Einführung (VZ 2002) 410 €.
UntStFG v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3858; BStBl. I 2002, 35):

▸ Abs. 3: Anfügung eines Halbs. 2 an Satz 1, wonach die Rechtsfolge des Satzes 1
auch für die unentgeltliche Aufnahme einer natürlichen Person in ein Einzel-
unternehmen und bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitun-
ternehmeranteils gilt. Einfügung eines neuen Satzes 2, wonach bei einer Teilan-
teilsübertragung von Mitunternehmeranteilen mit einer disquotalen Übertra-
gung von SonderBV – bei einer Behaltefrist von fünf Jahren – auch eine Buch-
wertverknüpfung gilt. Der bisherige Satz 2 wurde unter redaktioneller Anpas-
sung zu Satz 3.

▸ Abs. 5: Vollständige Neufassung des Satzes 3, nach dem neben der unentgelt-
lichen Übertragung nun auch ausdrücklich bei der Übertragung von einzelnen
WG gegen die Gewährung von Gesellschaftsrechten bei Mitunternehmerschaf-
ten die Buchverknüpfung (zwingend) gilt. Einfügung eines neuen Satzes 4, der
den rückwirkenden Teilwertansatz bei Veräußerung oder Entnahme innerhalb
einer Sperrfrist nach der Übertragung vorsieht. Der bisherige Satz 4 (Ansatz
des Teilwerts bei Körperschaften als Anteilseigner einer Mitunternehmerschaft)
wurde Satz 5 und erfasste nun ausdrücklich neben der Erhöhung auch die Be-
gründung eines Anteils eines KStSubjekts. Der bisherige Satz 5 wurde zum
Satz 6 und gilt ausdrücklich auch für die nachträgliche Begründung eines An-
teils (Frist von sieben Jahren nach der Übertragung).

▸ Abs. 6: Anfügung eines neuen Satzes 4, der Abs. 5 gegenüber Abs. 6 den Vor-
rang einräumt.

▸ § 52 Abs. 16a: Neufassung der Anwendungsvorschrift zu § 6 Abs. 5.
AltfahrzeugG v. 21.6.2002 (BGBl. I 2002, 2199; BStBl. I 2002, 854):

▸ Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d wurde um einen neuen Satz 2 ergänzt, nach dem auch
bei einer Rücknahme- und Verwertungsverpflichtung von Erzeugnissen bei ei-
ner Neueinführung einer gesetzlichen Verpflichtung bis zum Erfüllungszeit-
punkt als Übergangsregelung eine Ansammlung einer Rückstellung gilt. Hin-
tergrund dieser Regelung war die Einführung der Entsorgungsverpflichtung
durch die AltfahrzeugVO (BGBl. I 2002, 2215).

▸ Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e erhielt in Satz 3 eine redaktionelle Verweisänderung auf
Satz 3 in Buchst.d.

▸ § 52 Abs. 16 erhielt in Satz 10 eine redaktionelle Anpassung der Anwendungs-
vorschrift für den bisherigen Satz 2 in Buchst. d.
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StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I 2003, 710): Mit der Ein-
fügung der Nr. 1a in Abs. 1 wurde der sog. anschaffungsnahe Aufwand bei Gebäu-
den, der zuvor von der Verwaltungspraxis in R 157 Abs. 4 EStR aF vertreten, aber
nicht mehr vom BFH (v. 12.9.2001 – IX R 39/97, BStBl. II 2003, 569; v. 12.9.2001 –
IX R 52/00, BStBl. II 2003, 574) in der typisierenden Form anerkannt wurde, ge-
setzlich mit 15 % (ohne USt) der AK eines Gebäudes innerhalb eines Drei-Jahres-
Zeitraums verankert.

i) Rechtsentwicklung von 2005 bis 2009

Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen v. 28.4.2006
(BGBl. I 2006, 1652; BStBl. I 2006, 432): Mit der Neufassung des Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
wurde wegen der Anerkennung von gewillkürtem BV bei der Gewinnermittlung
nach § 4 Abs. 3 durch den BFH v. 2.10.2003 (IV R 13/03, BStBl. II 2004, 985) die
sog. Ein-Prozent-Regelung auf Fahrzeuge des notwendigen BV beschränkt.
StÄndG 2007 v. 19.7.2006 (BGBl. I 2006, 1095; BStBl. I 2006, 432): Für die Er-
mittlung der betrieblichen Nutzung nach Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 wurde ein neuer
Satz 3 in Abs. 1 Nr. 4 eingefügt, mit dem die Fahrten zwischen Wohnung und BS
und die Familienheimfahrten der betrieblichen Nutzung zugeordnet werden.
SEStEG v. 7.12.2006 (BGBl. I 2006, 2782; BStBl. I 2007, 4): Für den Fall der Entstri-
ckung wurde für die „fiktive Entnahme“ in Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbs. 2 als Wert-
maßmaßstab der gemeine Wert verankert. Für den Fall der Verstrickung iSd. § 4
Abs. 1 Satz 7 wurde mit der neuen Nr. 5a ebenfalls der gemeine Wert für die Bewer-
tung festgeschrieben. Ferner wurden in Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b die Verweise auf § 17
als Folge der Rechtsänderungen des § 17 angepasst. In Abs. 2 Sätze 1 und 4 wurde
durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 5 bis 6“ statt bisher „Abs. 1 Nr. 5 und 6“ sicherge-
stellt, dass die Sofortabschreibung von gWG auch in den Verstrickungsfällen des
Abs. 1 Nr. 5a gilt. Durch den neuen Verweis auf § 4 Abs. 1 Satz 7 im Abs. 4 wurde
dieser Absatz redaktionell an die Entstrickungsregelungen des § 4 Abs. 1 angepasst.
JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28): In Abs. 1 Nr. 4
Satz 7 wurden Satzverweise angepasst (jetzt Sätze 5 und 6 statt bisher 4 und 5); es
handelte sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Einfügung des Satzes 3 in
Abs. 1 Nr. 4 durch das StÄndG 2007.
UntStReformG 2008 v. 14.8.2007 (BGBl. I 2007, 1912; BStBl. I 2007, 630): Für die
offene Einlage von Anteilen an KapGes. (WG iSd. § 20 Abs. 2) wurde in Abs. 1
Nr. 5 der Buchst. c neu eingefügt, nach dem für den Einlagewert die AK als
Höchstgrenze festgeschrieben werden. Ferner wurde in Abs. 2 die Grenze für
gWG auf 150 € gesenkt sowie mit Abs. 2a eine sog. Poolabschreibung für WG zwi-
schen 150 und 1000 € eingeführt. Mit diesen Neuregelungen entfielen in Abs. 2
auch die Sätze 4 und 5, in denen zuvor bestimmte Aufzeichnungspflichten für ein
Verzeichnis der gWG verankert waren.
JStG 2008 v. 20.12.2007 (BGBl. I 2007, 1912; BStBl. 2008, 218): In Abs. 1 Nr. 5
Satz 1 Buchst. b Halbs. 2 wurde mit dem Verweis auf § 17 Abs. 2 Satz 5 (bisher
Satz 4) eine redaktionelle Anpassung vorgenommen.
JStG 2009 v. 19.12.2008 (BGBl. I 2008, 2794; BStBl. I 2009, 74) hob die leerlau-
fende Verweisung des Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 auf. Der bisherige Satz 7 wurde unter
Anpassung des Verweises auf Satz 5 zum Satz 6.
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Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale v.
20.4.2009 (BGBl. I 2009, 774; BStBl. I 2009, 536): Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 wurde wieder
aufgehoben; die Änderung des Verweises im Satz 5 (bisher Satz 6) auf den Satz 4
ist eine redaktionelle Folgeänderung.
BilMoG v. 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102; BStBl. I 2009, 650): Einfügung eines
neuen Nr. 2b, wonach Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute zu Handelszwe-
cken erworbene Finanzinstrumente mit dem beizulegenden Zeitwert (abzüglich ei-
nes Risikoabschlags) zu bewerten haben. In Abs. 1 Nr. 3a wurde in einem neuen
Buchst. f geregelt, dass Rückstellungen auf der Grundlage der Wertverhältnisse am
Bilanzstichtag ohne Berücksichtigung von künftigen Preis- und Kostensteigerun-
gen zu bewerten sind.
Wachstumsbeschleunigungsgesetz v. 22.12.2009 (BGBl. I 2009, 3950; BStBl. I
2010, 2): Neufassung von Abs. 2 und Abs. 2a mit Einführung eines Wahlrechts zur
Poolabschreibung und Wiederherstellung des vor dem UntStReformG 2008 gel-
tenden Wahlrechts zur Sofortabschreibung von gWG.

j) Rechtsentwicklung von 2010 bis 2014

JStG 2010 v. 8.12.2010 (BGBl. I 2010, 1768; BStBl. I 2010, 1394): In Abs. 1 Nr. 5a
und in Abs. 4 wurden die Verweise auf § 4 Abs. 1 Satz 8 (bisher Satz 7) angepasst;
es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, da in § 4 Abs. 1 ein neuer
Satz 4 eingefügt wurde, wodurch der bisherige Satz 7 zum Satz 8 wurde. In Abs. 5
Satz 1 wurde mit der Einfügung eines 2. Halbsatzes die „entsprechende Anwen-
dung von § 4 Abs. 1 Satz 4“ für die Überführung von WG aus dem Inland in eine
ausländ. BS verankert.
AmtshilfeRLUmsG v. 26.6.2013 (BGBl. I 2013, 1809; BStBl. I 2013, 790): In Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 Halbs. 2 wurde für Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeuge ein Abzug
vom Listenpreis für die AK des Batteriesystems pauschal nach Kapazität des Batte-
riesystems vorgesehen. Der Abzug sollte erstmals für bis Ende 2013 angeschaffte
Fahrzeuge gelten und sich bei Anschaffung in den Folgejahren bis letztmals
2022 mindern. Bei Bemessung der Entnahme nach der Fahrtenbuchmethode war
ein entsprechender Abzug von den Aufwendungen vorzunehmen (Abs. 1 Nr. 4
Satz 3 Halbs. 2). Abs. 7 wurde neu gefasst; der bisherige Text wurde zu Nr. 1, eine
neue Nr. 2 ordnete die entsprechende Anwendung der Abs. 1, 1a und 4 bis 7 bei
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 an.

k) Rechtsentwicklung von 2015 bis 2019

StÄndG 2015 v. 2.11.2015 (BGBl. I 2015, 1834; BStBl. I 2015, 846): Abs. 1 Nr. 4
Satz 3 wurde in Bezug auf die pauschale Minderung der AK des Batteriesystems
bei Berechnung des privaten Nutzungsanteils nach der sog. Fahrtenbuchmethode
geändert. Aus der Neuformulierung ergibt sich eindeutig, dass der Pauschalabzug
nach Satz 2 die AfA-Bemessungsgrundlage mindert, nicht aber die Aufwendungen
jedes Jahr um die vollen Pauschalen zu mindern sind. Die Neufassung gilt ab dem
1.1.2016 (Art. 18 Abs. 4 StÄndG 2015; § 52 Abs. 12 Satz 1 idF des StÄndG 2015).
VerfModG v. 18.7.2016 (BGBl. I 2016, 1679; BStBl. I 2016, 694): Einfügung eines
neuen Abs. 1 Nr. 1b, mit dem die seit BilMoG zweifelhaft gewordene strechtl. Über-
nahme des handelsrechtlichen Wahlrechts nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB zur Einbe-
ziehung anteiliger Verwaltungskosten sowie bestimmter Kosten für soziale Leistun-
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gen in die HK gesetzlich festgeschrieben wurde. Die Regelung ist am 23.7.2016 in
Kraft getreten (Art. 23 Abs. 2 VerfModG), kann nach § 52 Abs. 12 Satz 1 idF des
VerfModG aber auch für Wj. angewendet werden, die vor dem 23.7.2016 enden.
BEPS-UmsG v. 20.12.2016 (BGBl. I 2016, 3000; BStBl. I 2017, 5): Ergänzung des
1. Halbs. von Abs. 3 Satz 1 um die Voraussetzung, dass die Besteuerung der stillen
Reserven sichergestellt sein muss. Die Regelung wurde aus dem vormaligen § 50i
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 in § 6 Abs. 3 verlagert.
RÜbStG v. 27.6.2017 (BGBl. I 2017, 2074; BStBl. I 2017, 1202): Aufgrund nach-
träglicher Einfügung in das RÜbStG auf Vorschlag des BT-FinAussch. (BTDrucks.
18/12128, 9, 30) Anhebung der betragsmäßigen Höchstgrenze für die Sofortab-
schreibung der AK oder HK von abnutzbaren beweglichen WG des AV von 410 €
auf 800 € in Abs. 2 Satz 1 sowie Anhebung der betragsmäßigen Mindestgrenze für
die Möglichkeit zur Poolabschreibung von abnutzbaren beweglichen WG des AV
von 150,01 € auf 250,01 € in Abs. 2a Satz 1 in Verbindung mit der Anhebung der
betragsmäßigen Höchstgrenze für die Sofortabschreibung der AK oder HK von ab-
nutzbaren beweglichen WG des AV bei gleichzeitiger Ausübung des Wahlrechts
zur Poolabschreibung von 150 € auf 250 € in Abs. 2a Satz 4. Die Anhebung der Be-
träge gilt erstmals für WG, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder
in das BV eingelegt werden (§ 52 Abs. 12 Sätze 3 und 5 idF des RÜbStG).
2. BürokratieEntlG v. 30.6.2017 (BGBl. I 2017, 2143; BStBl. I 2017, 890): Anpassung
der betragsmäßigen Mindestgrenze für die Aufnahme in ein besonderes, laufend zu
führendes Verzeichnis in Abs. 2 Satz 4 an den durch das RÜbStG von 150,01 € auf
250,01 € angehobenen Mindestbetrag für die Wahl der Poolabschreibung auf Vor-
schlag des BT-Wirtschaftsausschuss (BTDrucks. 18/11778, 5, 11). Die Regelung gilt
ebenfalls erstmals für WG, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in
das BV eingelegt werden (§ 52 Abs. 12 Satz 4 idF des 2. BürokratieEntlG).
„JStG 2018“ v. 11.12.2018 (BGBl. I 2018, 2338; BStBl. I 2018, 1377; RegE,
BRDrucks. 372/18, 3, 39; Stellungnahme des BR, BRDrucks. 372/18 (B), 2; Be-
schlussempfehlung und Bericht des BT-FinAussch., BTDrucks. 19/5595, 10, 80):
Herabsetzung der Bewertung der Nutzungsentnahme von nach dem 31.12.2018
und vor dem 1.1.2022 angeschafften Elektro- und bestimmten Hybridfahrzeugen
durch die neu gefassten Sätze 2 und 3 in Abs. 1 Nr. 4. Zeitlich befristeter Aus-
schluss des Ansatzes einer Nutzungsentnahme für ein betriebliches Fahrrad durch
Anfügung eines neuen Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 (erstmals anwendbar im VZ 2019 nach
Art. 20 Abs. 3 „JStG 2018“ und begrenzt auf die Zeit bis zum 31.12.2021 nach § 52
Abs. 12 Satz 2 idF des „JStG 2018“). Erstreckung der AHK als Bewertungsober-
grenze für die Bewertung der Einlage von Investmentanteilen iSd. § 2 Abs. 4
InvStG durch Ergänzung von Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. c. Die aus der Novellie-
rung des InvStG ab 2018 folgende, aber seinerzeit übersehene Regelung gilt erst-
mals für nach dem 31.12.2017 in ein BV eingelegte Anteile (§ 52 Abs. 4 Satz 3 idF
des „JStG 2018“).
WElektroMobFördG („JStG 2019“) v. 12.12.2019 (BGBl. I 2019, 2451; BStBl. I
2020, 17; RegE, BRDrucks. 356/19, 9, 115): Erweiterung der begünstigten Nut-
zungsentnahme von Pkw. mit alternativen Antrieben durch Ergänzung von Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 und Satz 3, insbes. durch Anfügung jeweils neuer Nr. 3 bis 5. Nr. 3 be-
trifft in den Jahren 2019 bis 2030 angeschaffte Fahrzeuge ohne Kohlendioxidaus-
stoß, Nr. 4 in den Jahren 2022 bis 2024 und Nr. 5 in den Jahren 2025 bis 2030 an-
geschaffte Fahrzeuge mit geringem Kohlendioxidausstoß und Reichweiten des Elek-
troantriebs bis 60 km (Nr. 4) bzw. 80 km (Nr. 5). Verlängerung für die Nichtberück-
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sichtigung einer Nutzungsentnahme betrieblicher Fahrräder nach Abs. 1 Nr. 4 Satz 6
bis 31.12.2030 (§ 52 Abs. 12 Satz 2 idF des WElektroMobFördG/„JStG 2019“).

l) Rechtsentwicklung seit 2020

2. Corona-SteuerhilfeG v. 29.6.2020 (BGBl. I 2020, 1512; BStBl. I 2020, 563; Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, BTDrucks. 19/20058, 4, 20):
Weitere Erweiterung der begünstigten Nutzungsentnahme von Pkw. mit reinem
Elektroantrieb durch Anhebung des Höchstbetrags des Bruttolistenpreises von
40000 € auf 60000 €. Die Anhebung erfolgt zur Steigerung der Nachfrage unter
Berücksichtigung der Ziele zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität.
ATADUmsG v. 25.6.2021 (BGBl. I 2021, 2035; BStBl. I 2021, 874; RegE,
BRDrucks. 245/21, 6 f., 33, 42): Einführung der korrespondierenden Bewertung bei
Entstrickungs- bzw. Verstrickungsfällen gem. § 4 Abs. 1 Sätze 3, 8 und 9 mit einer
Begrenzung auf den gemeinen Wert durch Ergänzung von Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2,
Einfügung eines Halbs. 2 in Abs. 1 Nr. 5a sowie Einfügung einer neuen Nr. 5b in
Abs. 1. Die Regelungen sind erstmals in nach dem 31.12.2019 endenden Wj. anzu-
wenden (§ 52 Abs. 12 Satz 11).
WachsChG v. 27.3.2024 (BGBl. I 2024 Nr. 108; BStBl. I 2024, 666): Die Ober-
grenze des Bruttolistenpreises für bei Bemessung der Nutzungsentnahme begüns-
tigte Elektrofahrzeuge in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 wird auf
70000 € heraufgesetzt (Art. 3 Nr. 1 Buchst. a); der Betrag folgt aus einer Empfeh-
lung des VermAussch., BTDrucks. 20/10410, 10; im RegE waren 80000 € vorgese-
hen, BTDrucks. 20/8628, 16; der FinAussch. hatte den Betrag schon auf 70000 €
reduziert, BTDrucks. 20/9341, 22). Die Erhöhung ist erstmals auf KFZ anzuwen-
den, die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden (§ 52 Abs. 12 Satz 5 idF des
Art. 3 Nr. 10 Buchst. a WachsChG).
In § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a wird nach dem Wort „Zuführung“ eingefügt: „aus
dem Privatvermögen“ (Art. 3 Nr. 1 Buchst. b WachsChG; Vorschlag des Fin-
Aussch., insbes. vor dem Hintergrund des BFH-Urteils v. 9.6.2021 – I R 32/17,
BStBl. II 2023, 686, BTDrucks. 20/9396, 19, 20/9341, 22; der VermAussch. über-
nahm den Vorschlag, BTDrucks. 20/10410, 10). Die Regelung ist erstmals auf WG
anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung des WachsChG am 27.3.2024
eingelegt werden (§ 52 Abs. 12 Satz 6 idF des Art. 3 Nr. 10 Buchst. b WachsChG).

2. Zeitlicher Geltungsbereich

In ihrer derzeitigen Fassung gilt die Vorschrift seit dem VZ 2020. Für die begüns-
tigte Bewertung von Nutzungsentnahmen von Elektro- bzw. Hybridfahrzeugen
und für den Verzicht auf die Bewertung einer Nutzungsentnahme für betriebliche
Fahrräder sind die Regelungen des Abs. 1 Nr. 4 zeitlich begrenzt und laufen in der
letzten Stufe im VZ 2030 aus (Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und 5, Satz 3 Nr. 3 und 5;
§ 52 Abs. 12 Satz 3).

III. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit des § 6

1. Bewertungsregel für die einkommensteuerliche Gewinnermittlung

Die Vorschrift ergänzt § 4 und enthält Regelungen für die Bewertung von WG in
den Fällen, in denen § 4 Abs. 1 oder Abs. 3 den Ansatz von WG vorsehen und de-
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ren Wert in Geldeinheiten für die dort vorgesehenen Berechnungen erforderlich
ist (zum Begriff der Bewertung s. näher Anm. 100). Eine wesentliche Bedeutung
kommt § 6 zudem im Anwendungsbereich des § 5 Abs. 1 zu, denn nach § 5 Abs. 6
gehen auch im Fall der Maßgeblichkeit der handelsrechtl. GoB die Regeln des § 6
den handelsbilanziellen Bewertungsregeln vor. Nach heutiger Rechtslage gehen in
§ 6 enthaltene Wahlrechte gleichartigen Wahlrechten nach Handelsbilanzrecht
vor, so dass die Wahlrechte in der StBil. und in der HBil. unterschiedlich ausgeübt
werden können (s. Anm. 56).
Eine Besonderheit gilt für Abs. 3, der im Unterschied zu den anderen Absätzen
nicht die Bewertung eines oder mehrerer einzelner WG, sondern einer Sachge-
samtheit regelt, nämlich die Bewertung eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunterneh-
meranteils oder Teils eines Mitunternehmeranteils im Fall der unentgeltlichen
Übertragung einer solchen Sachgesamtheit.
§ 6 stellt Bewertungsmaßstäbe auf, setzt andererseits aber auch bestimmte Maß-
stäbe voraus, die weder im EStG noch in anderen Steuergesetzen enthalten sind.
Dies gilt etwa für das Nominalwertprinzip, das uE gewohnheitsrechtl. die Kauf-
kraft bei der Bewertung unberücksichtigt lässt. Zum Teil wird ergänzend auch
auf die handelsrechtl. GoB zurückgegriffen (zB Einzelbewertungsgrundsatz nach
§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB und die handelsrechtl. geregelten Ausnahmen davon; nä-
her Anm. 106).

2. Verfassungsfragen

a) § 6 als Fiskalzwecknorm

Da § 6 sehr unterschiedliche Regelungen für Bewertungsfragen in der betriebli-
chen Gewinnermittlung enthält, ergeben sich auch unterschiedliche Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelungen. Hierzu
wird konkret innerhalb der gesetzessystematischen Kommentierung der jeweiligen
Regelung Stellung genommen. Die nachfolgenden Ausführungen fassen wichtige
Aspekte überblicksartig zusammen.
§ 6 als Fiskalzwecknorm: § 6 ist in erster Linie eine Fiskalzwecknorm und inso-
weit vor dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG am Leistungsfähigkeitsprinzip
zu messen. Die Regelungen zur Bewertung von WG für Zwecke der betrieblichen
Gewinnermittlung dienen der standardisierten Ermittlung des individuell realisier-
ten Gewinns und sind damit Bestandteil der Ermittlung einer an Leistungsfähig-
keitsgesichtspunkten orientierten Besteuerungsgrundlage.

b) Bedeutung von Wahlrechten

Soweit die Vorschrift gegenüber dem Handelsbilanzrecht eigenständige Bewer-
tungsregeln aufstellt, verletzt sie das Leistungsfähigkeitsprinzip dort nicht, wo sie
handelsrechtl. Wahlrechte ausschließt. Nach der Rspr. des BFH darf es nicht im
Belieben des Kaufmanns stehen, durch handelsbilanzrechtl. Gestaltungsmöglich-
keiten seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit strechtl. Wirkung unzutreffend
darzustellen. Deshalb können handelsrechtl. Bilanzierungswahlrechte nicht ohne
ausdrückliche strechtl. Regelung als Grundlage der Besteuerung berücksichtigt
werden (BFH v. 3.2.1969 – GrS 2/68, BStBl. II 1969, 291; BFH v. 31.1.2013 –
GrS 1/10, BStBl. II 2013, 317). Unter diesem Aspekt dient § 6 dem Zweck, eine
gleichmäßige Besteuerung zu gewährleisten.
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Soweit § 6 eigenständige Wahlrechte enthält, müssen sich diese ebenfalls an dem
Grundsatz messen lassen, dass ein der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entspre-
chender Gewinn ermittelt wird. Diesem Anspruch werden die Wahlrechte des § 6
gerecht. Sie sind im Gegenteil eher fiskalisch ausgestaltet und enthalten idR Ab-
weichungen vom Handelsrecht, die zu einem die Steigerung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit möglicherweise noch überschreitenden ertragsteuerlichen Ge-
winn führen.

c) Abweichung vom handelsbilanziellen Vorsichtsprinzip

Auch soweit § 6 Abweichungen vom handelsrechtl. Vorsichtsprinzip beinhaltet,
liegt darin nach der Rspr. des BVerfG kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz.
Maßstab dafür ist nach dem Beschl. des BVerfG v. 12.5.2009 (BVerfG v. 12.5.2009
– 2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111) nicht der Periodengewinn, sondern der Totalge-
winn. Das handelsrechtl. Vorsichtsprinzip wird nach jener Entsch. nicht als ein
Maßstab für die Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angesehen. Erst
wenn die Bewertung nach § 6 zu einem endgültig die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit übersteigenden Gewinn führen würde, läge ein Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz vor. Eine vorsichtige Bewertung betrieblicher WG auf den Bewertungs-
stichtag kann zwar für das betreffende Wj. zu einer Gewinnminderung führen
bzw. verhindert in dem Wj. eine Gewinnerhöhung. Auf den Totalgewinn aus der
betrieblichen Nutzung des WG wirkt sich dies aber nicht aus.
Deshalb sind etwa die Einschränkungen bei der Abschreibung auf einen niedrige-
ren Teilwert im Verhältnis zur handelsrechtl. Abschreibung auf einen niedrigeren
beizulegenden Wert bzw. beizulegenden Zeitwert verfassungsrechtl. unproblema-
tisch. Die ertragstl. Verhinderung einer solchen Abschreibung hat grds. keine end-
gültige Auswirkung auf den Totalgewinn, sondern bewirkt lediglich eine für den
Stpfl. ungünstige Verlagerung der Gewinnminderung auf einen späteren VZ. Aus
demselben Grund sind auch weder die Übergehung des Anschaffungswertprinzips
in § 6 Abs. 1 Nr. 2b noch die verschiedenen Beschränkungen für die Bewertung
von Rückstellungen durch § 6 Abs. 1 Nr. 3a verfassungsrechtl. zu beanstanden.
Die endgültige ertragstl. Gewinnauswirkung der zugrunde liegenden Rechtsge-
schäfte ergibt sich erst aus einer Zusammenschau der Gewinne aller Wj. von Ein-
gehung des Geschäfts bis zu seiner Abwicklung. Im Erg. wird der richtige Totalge-
winn besteuert.

d) Ausweis von Gewinnen ohne Realisations- oder Ersatzrealisationsakt

Das Leistungsfähigkeitsprinzip wird uE aber ungeachtet einer zutreffenden Total-
gewinnbesteuerung tangiert, soweit eine Bewertungsnorm in einzelnen VZ zum
Ausweis eines Gewinns ohne zur Entrichtung der Ertragsteuer erforderliche Liqui-
dität führt und der Gewinn auch nicht aus einem gesetzlich geregelten Ersatzreali-
sationstatbestand (insbes. Entnahme) herrührt. Dies war bei der früher für vor
dem 1.1.2023 endende Wj. vorzunehmenden Abzinsung von Verbindlichkeiten
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Fall, wenn der Schuldner das ihm zur Verfügung gestellte
unverzinsliche Darlehen absprachegemäß zur Finanzierung einer Investition ver-
wendete. Der aus der Abzinsung im Wj. der Darlehensgewährung resultierende
Gewinn geht nicht mit einer Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
einher. Dass die Minderung des Abzinsungsbetrags in späteren Wj. zu Aufwand
führt, ändert an der leistungsfähigkeitswidrigen Besteuerung im ersten Jahr des
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Rechtsgeschäfts nichts. Diesen verfassungsrechtl. Bedenken hat der Gesetzgeber
mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz v. 19.6.2022 (BGBl. I 2022, 911; BStBl. I
2022, 931) dadurch Rechnung getragen, dass für nach dem 31.12.2022 endende
Wj. keine Abzinsungspflicht mehr für Verbindlichkeiten gilt und für noch nicht
bestandskräftig veranlagte frühere Jahre die Abwahl der Abzinsung möglich ist
(näher Anm. 700). Verfassungsrechtliche Zweifel werden auch an dem Zinssatz
für die Abzinsung von Rückstellungen in Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e geäußert, weil da-
mit angesichts eines gesunkenen Fremdkapitalzinsmarktes der Rahmen zulässiger
Typisierung verlassen werde (Anm. 700, 766). Der BFH hat die Abzinsung nach
Abs. 1 Nr. 3 allerdings dem Grunde nach und den Zinssatz bislang auch der Höhe
nach für verfassungskonform gehalten (BFH v. 22.5.2019 – X R 19/17, BStBl. II
2019, 795). Eine Übertragung der Entsch. des BVerfG zur verfassungswidrigen
Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ist bisher von der Finanzgerichts-
barkeit abgelehnt worden (Rechtsprechungsnachweise in Anm. 700). Soweit sich
aus der Bewertung von zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumenten
(Abs. 1 Nr. 2b) ein nicht realisierter Gewinn ergibt, ist dies durch die besonderen
Verhältnisse bei Eigenhandelsgeschäften der Kreditwirtschaft sachlich gerechtfer-
tigt (Anm. 668).

e) Wahrung des Gleichheitssatzes innerhalb des Systems von § 6

§ 6 regelt eine Vielzahl verschiedener Werte, die im Rahmen des BV-Vergleichs
heranzuziehen sind. Die Vielgestaltigkeit der Werte hängt mit den verschiedenen
zu bewertenden WG bzw. Anlässen für die Bewertung zusammen. Vereinfa-
chungsgesichtspunkte können Abweichungen bei gleichartigen Gütern bzw. An-
lässen rechtfertigen. Danach sind uE etwa die Regelungen in Abs. 2 und Abs. 2a
gleichheitsrechtl. unbedenklich, zumal sie sich auch nicht auf den Totalgewinn
auswirken. In Bezug auf die Bewertung von Entnahmen bei Transfers von WG bei
Mitunternehmerschaften verletzt Abs. 5 Satz 3 den Gleichheitssatz, soweit eine
Übertragung von WG zwischen beteiligungsidentischen PersGes. ausgeschlossen
ist (BVerfG v. 28.11.2023 – 2 BvL 8/13, BGBl. I 2024 Nr. 45). Der Gesetzgeber ist
zu einem rückwirkenden Erlass einer Neuregelung verpflichtet; bis dahin ist auch
für unentgeltliche Übertragungen aus dem Gesellschaftsvermögen der einen Ge-
sellschaft in das Gesellschaftsvermögen der anderen beteiligungsidentischen Ge-
sellschaft der Buchwert anzusetzen.

f) Lenkungscharakter von § 6

Nicht alle Bestandteile der Vorschrift lassen sich allein aus einem fiskalischen
Zweck erklären. Dies gilt etwa für die unterschiedlichen Bewertungsregeln der Pri-
vatnutzung von Kfz. nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2. Die Unterscheidung nach dem
Antrieb des Fahrzeugs ist nicht an den typisierten Kosten oder BA orientiert, son-
dern an einem umweltpolitischen Zweck. Dieser Lenkungszweck ist dem Tatbe-
stand hinreichend deutlich zu entnehmen und stellt vor Art. 3 Abs. 1 GG einen
sachlich hinreichenden Unterscheidungsgrund für die Ungleichbehandlung dar
(Anm. 795).

Einstweilen frei.
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IV. Geltungsbereich des § 6

1. Sachlicher Geltungsbereich

Die Vorschrift ist Bestandteil der Vorschriften zur Ermittlung des Gewinns nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und gilt demgemäß für alle betrieblichen Einkunftsarten. Wegen
der Bezugnahme des § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG auf die stl. Gewinnermittlung gilt § 6
auch für die KSt. Ob ein Zusammenhang mit außerbetrieblichen Umständen be-
steht und inwieweit dies im Rahmen der betrieblichen Gewinnermittlung zu be-
rücksichtigen ist, hat für die Anwendung des § 6 keine Bedeutung (zB Anwendung
für die Bemessung nicht abzugsfähiger BA iSd. § 4 Abs. 5, BFH v. 12.12.1973 –
VIII R 40/69, BStBl. II 1974, 207).
Betriebsvermögensvergleich: Wird der Gewinn durch BV-Vergleich nach § 4
Abs. 1 ermittelt, finden Abs. 1 bis 6 unmittelbar Anwendung. Für die Gewinn-
ermittlung durch BV-Vergleich aufgrund nach § 5 Abs. 1 Satz 1 maßgeblicher
handelsrechtl. GoB gilt § 6 über § 5 Abs. 6 und verdrängt dadurch entgegenste-
hende handelsrechtl. Bewertungsvorschriften, allerdings nach umstrittener, aber
vom BFH bestätigter Gesetzesauslegung der FinVerw. mit Ausnahme der Bewer-
tung von Rückstellungen, deren Bewertungsobergrenze sich aus dem handelsbilan-
ziellen Wert ergeben soll (BFH v. 20.11.2019 – XI R 46/17, BStBl. II 2020, 195;
BFH v. 9.3.2023 – IV R 24/19, BStBl. II 2023, 698).
Einnahmenüberschussrechnung: Bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 sind
nach der ausdrücklichen Regelung in § 6 Abs. 7 Nr. 2 die Abs. 1 Nr. 1a und Nr. 4
bis 7 entsprechend anzuwenden. Für die AfA bzw. AfS werden die aus Abs. 3 bis 6
folgenden Werte als AK zugrunde gelegt (§ 6 Abs. 7 Nr. 1).
Pauschale Gewinnermittlungen nach §§ 5a, 13a: Auch im Rahmen pauschalie-
render Gewinnermittlungen kommt es zur Bewertung von WG. Soweit keine spe-
ziellen Regeln der pauschalen Gewinnermittlung greifen, gilt § 6 (zB für den Teil-
wert iSd. § 5a Abs. 6 oder den Begriff der AHK in § 13a Abs. 7 Satz 2).
Keine Geltung für Überschusseinkünfte: Für Überschusseinkünfte iSd. § 2 Abs. 2
Nr. 2 gilt § 6 grds. nicht. Einige Gesetzesbegriffe werden bei Überschusseinkünften
aber wie im Rahmen des § 6 ausgelegt (zB AHK).

2. Persönlicher Geltungsbereich

Abs. 1 gilt für unbeschränkt stpfl. und beschränkt stpfl. (§ 1 Abs. 3) natürliche Per-
sonen mit Einkünften aus LuF, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit, ferner
für kstpfl. Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen usw. (§§ 1–
4, § 8 Abs. 1 KStG).

Einstweilen frei.

V. Auslandsbeziehungen

Schrifttum: Tubbesing, Bilanzierungsprobleme bei Fremdwährungsposten im Einzelab-
schluß, ZfbF 1981, 804; Burkhardt, Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung für Fremd-
währungsgeschäfte, Düsseldorf 1988; Wlecke, Währungsumrechnung und Gewinnbesteue-
rung bei international tätigen deutschen Unternehmen, Düsseldorf 1989; Finne, Bilanzie-
rung von Fremdwährungsgeschäften und internationale Doppelbesteuerung, Baden-Baden
1991; Kleineidam, Rechnungslegung bei Auslandsbeziehungen nach Handels- und Steuer-
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